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über die 2. Sitzung des Feuerschutzausschusses der Samtgemeinde Zeven am Montag, dem 
20.02.2017, 15:30 Uhr, Rathaus Zeven, kl. Sitzungssaal (Bühne). 
 
Anwesend: 

Ausschussvorsitzende/r 
Vorsitzender Detlef Tiedemann  

Ausschussmitglieder 
Ratsherr Hermann Albers  

Ratsherr Günter Baden  

Ratsherr Jens Behrens  

Ratsherr Henning Fricke  

Ratsherr Rolf Grabowski  

Ratsfrau Ute Gudella-de Graaf  

Ratsfrau Susanne Mrugalla  

Ratsherr Jan Tobias Wendelken  

Beratende Mitglieder 
Ratsherr Hans Günter Krauskopf  

Verwaltung 
Stv. FBL Bürger,Ordnung und Verkehr Ralf Cordes  

Allg. Stellvertreterin Irene Körner Bis TOP 7 

Protokollführerin Alina Pape  

Gemeindebrandmeister Siegfried Wischnewski  

 
 
Öffentliche Sitzung 
 
1. Eröffnung der Sitzung, Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung, der Anwesenheit und 

der Beschlussfähigkeit 
 

Vorsitzender Tiedemann eröffnet die Sitzung um 15:30 Uhr, stellt die ordnungsgemäße La-
dung, die Anwesenheit und die Beschlussfähigkeit fest.        
 

2. Feststellung der Tagesordnung und Beschlussfassung über die Behandlung von Bera-
tungspunkten in nichtöffentlicher Sitzung 

 
Die Tagesordnung wird einstimmig festgestellt.        
 

3. Genehmigung des Protokolls - öffentlicher Teil - über die 1. Sitzung des Feuerschutzaus-
schusses am 25.01.2017 

 
Das Protokoll –öffentlicher Teil- über die 1. Sitzung des Feuerschutzausschusses am 
25.01.2017 wird einstimmig genehmigt.        
 

4. Bericht 
 

Samtgemeindeamtsrat Cordes berichtet zum Sachstand der neuen Fahrzeuge für die 
Ortswehren Rüspel und Wense. Beide Fahrzeuge wurden abgeholt und unfallfrei überführt.   
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b) Samtgemeindeamtsrat Cordes berichtet, dass die G26 Untersuchung für Atemschutzge-
räteträger nicht mehr als Vorsorgeuntersuchung, sondern zukünftig als Eignungsuntersu-
chung durchzuführen ist. Bei Eignungsuntersuchungen bestünde, anders als den bisheri-
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gen Vorsorgeuntersuchungen, kein ärztlicher Ermessensspielraum bei der Festlegung des 
arbeitsmedizinisch sinnvollen Untersuchungsumfanges. Dies führe zu mehr Kosten in Höhe 
von 15,15 € je Untersuchung, insgesamt somit ca. 1.500 €. 
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5. Feuerwehrpersonalangelegenheit - Ortswehr Weertzen 
 Der Feuerschutzausschuss empfiehlt dem Samtgemeinderat einstimmig: 

a) Herrn Rainer Ehlen, Osteaue 10, 27404 Heeslingen-Weertzen, aus dem Ehrenbeamten-
verhältnis zu entlassen und 
b) Herrn Patrick Klose, Am Friedhof 2a, 27404 Heeslingen-Freyersen, unter Berufung in 
das Beamtenverhältnis als Ehrenbeamter für die Dauer von sechs Jahren zum stellv. Orts-
brandmeister der Ortswehr Weertzen zu ernennen.         

FSchA am 20.02.2017 – Vorlage-Nr.: 037-3   
 

6. Bauvorhaben 2017 
 

Vorsitzender Tiedemann erläutert ausführlich den Sachstand. Samtgemeindeamtsrat Cor-
des stellt einleitend die Mängelliste der Feuerwehrhäuser in der Samtgemeinde Zeven vor. 
Weiterhin stellt er den Ausschussmitgliedern die Skizzen und Kostenschätzungen für die 
Bauvorhaben Sassenholz und Wense vor. Nach kurzer Beratung erklärt Frau Körner, dass 
das Gebäudemanagement im Jahre 2017 keine eigenen Kapazitäten zur Umsetzung be-
reitstellen könne. Weiterhin könne aus diesem Grund auch die Bauherrenfunktion bei einer 
möglichen Fremdvergabe nicht wahrgenommen werden. Ratsherr Krauskopf beantragt da-
raufhin, die Baumaßnahmen Sassenholz und Wense auf das Jahr 2018 zu verschieben. 
Nach weiterer Beratung lässt Vorsitzender Tiedemann über den  Antrag abzustimmen:  
 
Der Feuerschutzausschuss empfiehlt,  
a)den Anbau einer Umkleide am Feuerwehrhaus in Wense 
b) den Anbau einer Fahrzeugbox am Feuerwehrhaus in Sassenholz 
in den Haushalt 2018 zu verschieben. 
 
Dieser Antrag wird mit 7 Stimmen bei 2 Stimmenthaltungen angenommen. 
 
FSchA am20.02.2017 – Vorlage Nr.: 029 -3,GM,2       
 

7. Anfragen 
 

Ratsherr Fricke fragt an, ob Funktionsträger in den Feuerwehren aus anderen Gemeinden 
kommen können. 

Antwort: 

Funktionsträger müssen aktives Mitglied in einer Feuerwehr sein. Innerhalb der Samtge-
meinde kann eine Funktion auch außerhalb des Wohnortes ausgeübt werden. Bei einem 
Wohnort außerhalb der Samtgemeinde ist eine Funktionsübergabe ausgeschlossen. 
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Ende der Sitzung: 16:07 Uhr 
 
 
 

Detlef Tiedemann Ralf Cordes Alina Pape  

Vorsitzender
                                   

Samtgemeindebürgermeister i. A. 
                                    

Protokollführerin
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